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Vierter Abschnitt 
Gründe, welche die Strafe ausschließen oder mildern

§51

(1) Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, 
wenn der Täter zur Zeit der Tat wegen Bewußtseins
störung, wegen krankhafter Störung der Geistestätig
keit oder wegen Geistesschwäche unfähig ist, das Un
erlaubte der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht 
zu handeln.

(2) War die Fähigkeit, das Unerlaubte der Tat ein
zusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, zur 
Zeit der Tat aus einem dieser Gründe erheblich ver
mindert, so kann die Strafe nach den Vorschriften 
über die Bestrafung des Versuchs gemildert werden.

2. Abschnitt 
Schuld

§5 .Grundsätze
(1) Eine Tat ist schuldhaft begangen, wenn der Tä

ter trotz der ihm gegebenen Möglichkeiten zu gesell
schaftsgemäßen Verhalten durch verantwortungsloses 
Handeln den gesetzlichen Tatbestand eines Verge
hens oder Verbrechens verwirklicht.

(2) Bei der Feststellung der Art und Schwere der 
Schuld sind alle objektiven und subjektiven Umstände 
sowie die Ursachen und Bedingungen der Tat zu be
rücksichtigen, die den Täter zum verantwortungslosen 
Handeln bestimmt haben.

(3) Strafrechtliche Verantwortlichkeit für fahrlässi
ges Handeln tritt nur ein, wenn dies im Gesetz aus
drücklich bestimmt ist.

§§ 6—10 2. Alt., 11—13 
(bei §§ 56, 59 StGB West)

§15
Zurechnungsunfähigkeit

(1) Strafrechtliche Verantwortlichkeit ist ausgeschlos
sen, wenn der Täter zur Zeit der Tat wegen zeitwei
liger oder dauernder krankhafter Störung der Gei
stestätigkeit oder wegen Bewußtseinsstörung unfähig 
ist, sich nach den durch die Tat berührten Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens zu entscheiden.

(2) . . . (bei § 42b StGB West)
(3) . . . (bei § 330a StGB West)

§16
Verminderte Zurechnungsfähigkeit 

(1) Strafrechtliche Verantwortlichkeit ist gemindert, 
wenn der Täter zur Zeit der Tat infolge der im § 15 
Absatz 1 genannten Gründe oder wegen einer schwer
wiegenden abnormen Entwicklung seiner Persönlich
keit mit Krankheitswert in der Fähigkeit, sich bei der 
Entscheidung zur Tat von den dadurch berührten Re
geln des gesellschaftlichen Zusammenlebens leiten zu 
lassen, erheblich beeinträchtigt war.


